
Kommentar 4 zum Schreiben des Vizepräsidenten des Oberlandesgerichtes Bamberg: 

Wofür ist dann die Dienstaufsicht zuständig, wenn nicht dafür, zu überwachen, daß die 
Richter ihren Dienst nach den klaren Regeln des Rechtsstaates ausüben? 

  

 


